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Vorwort zur dritten Auflage

In Zeiten steigender Treibstoffkosten und eines wachsenden EU-Binnen-
marktes verschärft sich die Konkurrenzsituation unter den Transport-
unternehmen massiv. Gerade deutsche Spediteure spüren den Kosten-
druck der internationalen Mitbewerber – dies insbesondere durch die 
steigende Inflation der letzten Jahre. Die Frachtentgelte halten selten mit 
den gestiegenen Kosten schritt.

Lag die Beförderungsleistung im Jahr 2000 noch bei rund 376 Mrd. Ton-
nenkilometern (Maß für Güterverkehrsleistung) pro Jahr, werden derzeit 
rund 504 Mrd. Tonnenkilometer pro Jahr (2022)1 gefahren. Dies bedeutet 
eine Steigerung um ca. 34 %. Laut den Prognosen von Verkehrswissen-
schaftlern soll die Beförderungsleistung bis 2050 auf 1.200 Mrd.2 Tonnen-
kilometer steigen, was rund das Zweieinhalbfache des Güterverkehrs im 
Vergleich zu heute auf der Straße erwarten lässt. Eine interessante Ent-
wicklung ist auch, dass der Verkehr ausländischer Lkw auf deutschen 
Straßen jedes Jahr steigt. Bei Kontrollen und Verkehrsbeobachtungen, vor 
allem auf den Ost-West-Routen, fahren auf den Bundesautobahnen bis zu 
70 Prozent der Schwerlastfahrzeuge mit außerdeutschen Zulassungen. 
Deutschland liegt mitten in Europa und ist somit neben dem großen Bin-
nenmarkt auch Transitland Nummer 1 des Kontinents.

Dieser Umstand bringt die Unternehmen auf verschiedene Ideen, wie 
sich Kosten senken und Gewinne maximieren lassen, z. B. durch den Ver-
zicht auf kostenpflichtige Genehmigungen bzw. Erlaubnisse, durch die 
Missachtung zulässiger Maße oder des Sonn- und Feiertagsfahrverbotes 
oder durch die Überladung der Fahrzeugkombinationen. Die Wettbewerbs-
vorteile aus den Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften 
rechnen sich für Unternehmen, da die Regelgeldbußen im Verhältnis zum 
Gewinn gering sind und sie oft bereits im Vorfeld einkalkuliert werden.

Dabei stellt sich die Frage, ob die Anreize für die Unternehmen, die 
Transporte gesetzeskonform abzuwickeln, noch zeitgemäß sind. Der Ge-
setzgeber versucht, durch immer wiederkehrende Anhebungen der Geld-
bußen Schritt zu halten, was nur leidlich gelingt. Fraglich ist deshalb, ob 
nicht andere Instrumente den Überwachungsdruck erhöhen und somit 
eine Änderung der Verhaltensweisen bewirken können.

Gerade die Reduzierung des polizeilichen Personals in der Verkehrs-
überwachung ist hier kontraproduktiv und verringert das Entdeckungs-

1 Internetrecherche: Statistisches Bundesamt.
2 www.de.statista.com.

http://www.de.statista.com
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risiko enorm. Dies führt eindeutig erkennbar zu einer Praxis der Risiko-
abwägung bei den Speditionen, ob sich der Transport entgegen den Vor-
schriften lohnt oder nicht. Zwar werden die eingesetzten Fahrzeuge 
immer sicherer, jedoch wird der „Faktor Mensch“ als Lenker nie fehler-
frei ein Schwerlastfahrzeug im immer dichter werdenden Verkehr bewe-
gen können. Gerade das Zusammentreffen von fehlerhaft oder zu schwer 
beladenen Fahrzeugen und dem „Faktor Mensch“ birgt große Gefahren 
für die Sicherheit im Straßenverkehr. Zudem ist es kritisch zu bewerten, 
dass sicherheitsrelevante Systeme in den Fahrzeugen teilweise von den 
Fahrern deaktiviert werden können.

Mit dem Instrument der Vermögensabschöpfung besteht die Möglich-
keit, bei Unternehmen den aus der Ordnungswidrigkeit illegal erlangten 
wirtschaftlichen Vorteil abzuschöpfen.

Die Begehung von Ordnungswidrigkeiten darf sich für Unternehmen 
nicht lohnen! Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es grundsätzlich zwei 
unterschiedliche Wege:

■ Geldbuße 
Im Gegensatz zur Geldstrafe im Strafrecht dient die Geldbuße im Ord-
nungswidrigkeitenrecht auch dazu, den Vermögensvorteil des Täters 
(bzw. der von ihm vertretenen juristischen Person) aus der Begehung 
der Ordnungswidrigkeit abzuschöpfen. Grundsätzlich soll also die 
Geldbuße zugleich die Funktion der Gewinnabschöpfung erfüllen (vgl. 
§ 17 Abs. 4, § 30 Abs. 3 OWiG).3

■ Einziehung des Wertes von Taterträgen  
Die Vorschrift des § 29a OWiG wurde vom Gesetzgeber durch das Zweite 
Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität vom 15.05.1986 
zur Lückenschließung für solche Fälle geschaffen, in denen eine Ver-
hängung von Geldbußen nicht möglich ist oder von einer Geldbuße aus 
Ermessensgründen abgesehen wird. Zum 01.07.2017 wurde im Rahmen 
der Reform der Vermögensabschöpfung auch das Ordnungswidrigkei-
tenrecht auf EU-Standards geändert. Den Verfall (wie es bis 30.06.2017 
hieß) gibt es nun seit bereits fast sieben Jahre nicht mehr, seither heißt 
es: Einziehung des Wertes von Taterträgen!

Nachfolgend sollen die unterschiedlichen Voraussetzungen und Möglich-
keiten der genannten Vorschriften dargestellt werden. Als Minimalkon-
sens lässt sich sagen: Zweck und Ziel dieser Vorschriften ist es zu verhin-
dern, dass der Täter oder ein Dritter den Vorteil aus einer begangenen 
Ordnungswidrigkeit behält.

3 BT-Drs. 10/318, S. 36.
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Das Buch soll vor allem Ermittlungspersonen und behördlichen An-
wendern des Personen- und Güterverkehrsrechts in rechtlicher und takti-
scher Hinsicht Hilfestellung für die tägliche Abwägung bieten, welches 
Instrumentarium – Bußgeldbescheid oder Einziehungsbescheid – sich in 
welchen Fällen besser eignet, das oben angeführte Ziel zu erreichen. 
Neben den gesetzmäßigen Voraussetzungen wird dabei insbesondere die 
aktuelle Rechtsprechung der Oberlandesgerichte und des Bundesgerichts-
hofs, das Für und Wider und die jeweilige Verfahrensweise beleuchtet.

Seit der 2. Auflage sind nun sechs Jahre vergangen. Das Instrumenta-
rium der Vermögensabschöpfung im gewerblichen Güter- und Personen-
verkehr ist zu einer Standardmaßnahme bei der Polizei und vielen Buß-
geldbehörden geworden. Viele Gerichte, von den Amtsgerichten über die 
Land- und Oberlandesgerichte, haben sich mit der Rechtsmaterie ausführ-
lich befasst. Sogar der Bundesgerichtshof hatte eine Grundsatzentschei-
dung zu treffen.

Gerade die Reform der Vermögensabschöpfung sowie die hierzu in den 
vergangenen Jahren ergangene Rechtsprechung bringen neue Varianten 
und Möglichkeiten ins Spiel, die für Sie, liebe Leser und Leserinnen, auf 
den weiteren Seiten die anschließend rechtfehlerfreie Anwendung der 
Materie möglich machen.

Für Anregungen, Informationen und konstruktive Kritik sind wir 
dankbar. Sie erreichen uns unter

micha1806@t-online.de
und
rprobst50@yahoo.de

Stuttgart, im Januar 2024 Michael Heck  
 Roland Probst
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